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Frau Stadträtin 
Grit Fischer 
 
 

 

 

 

 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 

Es schreibt Ihnen: Constance Arndt 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 831800 

Telefax: 0375 831818 

Email: buerodesob@zwickau.de* 

 

Ihre Nachricht vom :  

Geschäftszeichen: AF/180/2023  

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

Zwickau, 12.04.2023 

 

StRin Fischer teilt mit, dass das Thema Müll auf dem Gelände der JVA bereits in der 

Einwohnerversammlung in Marienthal angesprochen worden sei. Entsprechende 

Nachweisfotos habe sie OBin Arndt geschickt. 

StR Fischer fragt, ob auf dem Gelände Kontrollen durchgeführt werden können, um dieses 

Problem zu beseitigen. 

 
Sehr geehrte Frau Stadträtin Fischer, 
 
Ihre Anfrage aus der Sitzung des Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschusses am 
06.04.2023 möchte ich nachfolgend beantworten. 
 

Grundsätzlich ist zunächst der Abfallerzeuger oder –besitzer für die ordnungsgemäße 

Abfallentsorgung zuständig. Bei Grundstücken ist dies, auch bei illegal durch Dritte 

abgelagerten Abfällen, der jeweilige Eigentümer bzw. Verwalter. Für kommunale 

Liegenschaften muss diese Aufgabe durch die Verwaltung wahrgenommen werden. 

 

Zuständig für die Überwachung (auch Kontrollen) bzw. Ahndung bei Verstößen ist das LRA 

Zwickau (die untere Abfallbehörde bzw. das Amt für Abfallwirtschaft). Die Zuständigkeit der 

Stadt Zwickau liegt in der Kontrolle einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung, soweit die 

Reinigungspflicht nach Satzung bei Grundstückseigentümer liegt. 

 

Werden illegale Abfälle im Rahmen des Außendienstes festgestellt oder gemeldet („Wo 

Zwickt´s“, o.a.), werden die Sachverhalte an das verantwortliche Fachamt der Stadt bzw. 

im Landkreis zur weiteren Veranlassung weitergegeben. 

 

Im vorliegenden Fall betrifft es Flächen, für die der Freistaat Sachsen (vertreten durch den 

Staatsbetrieb Staatliches Immobilienmanagement – SIB) zuständig ist. Die Verwaltung wird 

sich hinsichtlich Ihres Hinweises mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Constance Arndt 
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